
*Hinweis: Grundsätzlich ist geplant, 

dass die Kinder sich in Kleingruppen von 

mindestens 4 Kindern ohne 

Aufsichtsperson in dem Park bewegen. 

Dazu wird Ihr Einverständnis eingeholt. 

Sollten Sie damit nicht einverstanden 

sein, wird ihr Kind von einer 

Aufsichtsperson durch den Park 

begleitet. 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Wann?:   Donnerstag, den 03.08.2023 

Treffpunkt:  Yzeurer Platz in Bendorf 

Wer?:   Kinder im Alter von 8-13 Jahren 

 

Treffzeit Beginn:   08:15 Uhr am Treffpunkt  

  (die Fahrt nach Klotten erfolgt über ein 

Busunternehmen) 

Treffzeit Ende:    ca. 16:45 Uhr am Treffpunkt  

   

Kosten:   30€ 

  (die Teilnehmendenkosten sind innerhalb von 14 

Tagen nach Erhalt der formellen (nicht 

vorläufigen!) Teilnahmebestätigung per 

Überweisung an die Stadtverwaltung zu 

entrichten; die Zahlungsinformationen werden in 

der Teilnahmebestätigung enthalten sein) 

Anmeldefrist: Freitag, den 02.06.2023 

 

 

 

 

Stadtverwaltung Bendorf, Jugendförderung 

Daniela Spitz 
E-Mail: daniela.spitz@bendorf.de 
Telefon: 02622 9215838 
Mobil: 0170 - 6110200 
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Datenschutzinformationen für die Ferienbetreuung/weitere Angebote der 

Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Bendorf 
 

Verwaltung Stadtverwaltung Bendorf 
Im Stadtpark 1-2 
56170 Bendorf 

Verantwortlicher nach 
Art. 4 Nr. 7 DS-GVO 

Bürgermeister Christoph Mohr 

Datenschutzbeauftragter 
der Verwaltung 

Stadt Bendorf 
Datenschutzbeauftragter 
Im Stadtpark 1-2 
56170 Bendorf 
Telefon: 02622 703 177 
E-Mail: datenschutz@bendorf.de  

Zweck und 
Rechtsgrundlage der 
Verarbeitung 
personenbezogener 
Daten 

Die personenbezogenen Daten werden nur zur Vorbereitung und 
Durchführung der Ferienbetreuung/des jeweiligen Angebotes der 
Kinder- und Jugendarbeit erhoben und verarbeitet. 

Speicherungsdauer Die Daten werden ab sofort gespeichert und nach Ablauf von 6 
Monaten nach der Ferienbetreuung/dem jeweiligen Angebot der 
Kinder- und Jugendarbeit gelöscht. 

Empfänger der Daten Die Weitergabe der personenbezogenen Daten erfolgt nur an das für 
die Betreuung zuständige Personal der Stadtverwaltung Bendorf. 

Informationen zum 
Datenschutz bei Fotos  

• Sie haben das Recht auf Auskunft und Einsicht in die von Ihrem Kind 

gemachten Fotos und Videoaufnahmen. Soweit es sich um 

Einzelaufnahmen handelt, haben sie das Recht auf Einschränkung 

der Verarbeitung und Löschung (Art. 18 und Art. 17 DS-GVO). 

• Der Stadtverwaltung Bendorf ist die Weitergabe von internen 

Aufnahmen an Dritte ohne die ausdrückliche Einwilligung der 

Personenberechtigten verboten. 

• Die Veröffentlichung der Fotos/Videoaufnahmen auf der 

Homepage der Stadt Bendorf erfolgt ebenfalls grundsätzlich nur mit 

Einwilligung der Personenberechtigten. 

• Ohne die Einwilligung der Betroffenen können gem. § 23 

Kunsturhebergesetz Fotos veröffentlicht werden, wenn es sich um 

eine öffentliche Veranstaltung handelt, bei der das Ereignis im 

Vordergrund steht. 

• Die Eltern stellen sicher, dass ihnen überlassene Foto- und 

Videoaufnahmen aus der Ferienbetreuung/dem jeweiligen 

Angebot der Kinder- und Jugendarbeit mit anderen Kindern, nicht 

ohne das ausdrückliche Einverständnis der Personenberechtigten 

weitergegeben oder veröffentlicht werden. Dies gilt insbesondere 

auch für die Veröffentlichung in sozialen Netzwerken. Das Recht am 

Bild bleibt unberührt.  

Betroffenenrechte Als betroffene Person haben Sie das Recht, von der Stadtverwaltung 
Auskunft über die Verarbeitung der Daten (Art. 15 DS-GVO), die 
Berichtigung unrichtiger Daten (Art. 16 DS-GVO), die Löschung der 
Daten (Art. 17 DS-GVO) und die Einschränkung der Verarbeitung (Art. 
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18 DS-GVO) zu verlangen, sofern die rechtlichen Voraussetzungen dafür 
gegeben sind. Sie können verlangen, die bereitgestellten 
personenbezogenen Daten gem. Art. 20 DS-GVO zu erhalten oder zu 
übermitteln. Nach Art. 21 DS-GVO können Sie Widerspruch einlegen. 
Die Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten können Sie jederzeit 
widerrufen.  
Mögliche Beschwerden über das Vorgehen der Stadt Bendorf in 
datenschutzrechtlichen Angelegenheiten können Sie an den 
Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Rheinland-Pfalz richten: 
Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz 
Telefon: +49 (0) 6131 208-2449 
E-Mail: poststelle@datenschutz.rlp.de  

Verpflichtung, Daten 
bereitzustellen und 
Folgen der 
Verweigerung 

Sie sind nicht verpflichtet, die erforderlichen personenbezogenen 
Daten für den oben genannten Zweck bereitzustellen. Falls Sie damit 
nicht einverstanden sind, kann eine Anmeldung für die 
Ferienbetreuung/das jeweilige Angebot der Kinder- und Jugendarbeit 
nicht entgegen genommen werden und Ihr Kind kann nicht teilnehmen.  

 

 

Einverständniserklärung in die Erhebung und Verarbeitung von Daten 

 

Ich bin damit einverstanden, dass ein Gruppenfoto, auf dem mein Kind/meine Kinder zu sehen ist/sind, 

für die Öffentlichkeitsarbeit auf der Internetseite der Stadtverwaltung und in den Printmedien 

verwendet werden darf: 

☐ Ja       ☐ Nein 

 

Hiermit versichere ich der Erhebung und der Verarbeitung meiner Daten, für die Teilnahme meines 

Kindes an der Ferienbetreuung/dem jeweiligen Angebot der Kinder- und Jugendarbeit der Stadt 

Bendorf, zuzustimmen. Über meine Rechte wurde ich belehrt. 

 

 

 

_________________________________  _________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 

 

 

Einverständniserklärung zum Aufenthalt in dem Park: 

Ich bin damit einverstanden, dass sich mein Kind in einer Kleingruppe von mindestens 4 Kindern 

ohne Aufsichtsperson bzw. ohne Begleitung einer/eines Betreuers/in in dem Park bewegen darf. 

☐ Ja        ☐ Nein 
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